Anlage B

Steiermärkisches Pistengütesiegel

An die 











Datum:………………..

Hiermit stellen/ erklären wir für das Wintersportgebiet

.......................................................................................................................................................

о
den Antrag auf Erstverleihung und kommissionelle Prüfung

o
den Antrag auf Weiterverleihung und kommissionelle Prüfung

o
die Einhaltung der Richtlinien gemäß dem Statut

Gleichzeitig benennen wir folgende Personen als Verantwortliche für die Einhaltung der Gütesiegel- Richtlinien. 

Verantwortlicher: .........................................................................................................................

Stellvertreter:       .........................................................................................................................

Ort: ..................................., am ..........................

Tel: ...................................

Fax: ..................................

E-Mail: .............................

Wir haben das Statut des Pistengütesiegels zur Kenntnis genommen und verpflichten uns, dieses einzuhalten. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass bei Nichteinhaltung des Statuts jederzeit der Entzug des Pistengütesiegels erfolgen kann und verpflichten uns in diesem Fall die auf das Pistengütesiegel hinweisenden Tafeln unverzüglich zu entfernen sowie die im Sinne des Punkt 9. der allgemeinen Bestimmungen des Statuts mögliche sonstige Verwendung des Pistengütesiegels zu unterlassen.

der Antragsteller

.................................................................

(genaue Bezeichnung und Anschrift/Unterschrift)

Beilagen:

-  1 ausgefüllter Fragebogen

-  1 Werbemittel des Wintersportgebietes

-  1 Markierungs- und Beschilderungsplan

-  1 Nachweis der Mindestausstattung des Rettungsdienstes
-  1 Bergeplan/Krisenplan (alle 5 Jahre)

Die Beilagen sind integrierter Bestandteil des Antrages bzw. der Erklärung. Ein Fehlen der Beilagen macht den Antrag / die Erklärung unvollständig. Der Antrag / die Erklärung ist jeweils bis spätestens 30.9. bei der Geschäftsstelle der Steiermärkischen Pistengütesiegelkommission, Wirtschaftskammer Steiermark, Sparte Transport und Verkehr, Fachgruppe der Seilbahnen, einzubringen. 

